
Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

In der ab dem 15. Juni 2020 gültigen Fassung 

 

§ 1 Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen 

(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich 

[…] 

5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen handelt. 

Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher 

Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind uneingeschränkt zu beachten. 

 

§ 9 Sport 

(2) Die nicht-kontaktfreie Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs im 

Breiten- und Freizeitsport ohne Mindestabstand ist bis auf weiteres in geschlossenen Räumen 

nur Personen gestattet, die zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, sowie im Freien 

nur mit bis zu 30 Personen zulässig, wobei die Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 

sichergestellt sein muss. 
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